
 

Spezielle Tätigkeitsmerkmale des Besonderen Teils - Beschäftigte in Bibliotheken, Büchereien, Archiven, Museen und anderen 
wissenschaftlichen Anstalten 
(Teil B Abschnitt V der Anlage 1 zum TVöD – Entgeltordnung [VKA])  

 

EG 
VergGr. / 

Fallgr. 
[BAT] 

ehemaliger 
Verlauf 
[BAT] 

Anlage 1 / 
Anlage 3 
[TVÜ-VKA] 

Tätigkeitsmerkmal  
Anlage 1a zum BAT  

Tätigkeitsmerkmal  
Anlage 1- Entgeltordnung (VKA)  

  

 
Es finden die Allgemeinen Tätigkeitsmerkmale des Teils A 
Abschnitt I Ziffer 3 Anwendung. 
 

2 

X / 
(TO.A) 

X ohne 
Aufstieg 

EG 2 /  
EG 2 

 
Angestellte mit vorwiegend mechanischer Tätigkeit in Bü-
chereinen, Archiven, Museen und anderen wissenschaftli-
chen Anstalten  
 

 
Beschäftigte mit einfachen Tätigkeiten. 
 
(
1
Einfache Tätigkeiten sind Tätigkeiten, die keine Vor- oder Aus-

bildung, aber eine fachliche Einarbeitung erfordern, die über eine 
sehr kurze Einweisung oder Anlernphase hinausgeht. 
2
Einarbeitung dient dem Erwerb derjenigen Kenntnisse und Fer-

tigkeiten, die für die Beherrschung der Arbeitsabläufe als solche 
erforderlich sind.) 

 

IX / 3 
(TO.A) 

IX ohne 
Aufstieg 

EG 2 /  
EG 2 

 
Angestellte mit einfacher Tätigkeit in Büchereien, Archiven, 
Museen und anderen wissenschaftlichen Anstalten. 
 

3  
VIII / 3. 
(TO.A) 

VIII ohne 
Aufstieg 

EG 3 /  
EG 3 

 
Angestellte mit schwierigerer Tätigkeit in Büchereien, Archi-
ven, Museen und anderen wissenschaftlichen Anstalten. 
 

 
Beschäftigte, deren Tätigkeit sich dadurch aus der Entgeltgrup-
pe 2 heraushebt, dass sie eine eingehende fachliche Einarbei-
tung erfordert. 
 

4 

– – – – 

 
1. Beschäftigte, deren Tätigkeit sich dadurch aus der Entgelt-

gruppe 3 heraushebt, dass sie mindestens zu einem Viertel 
gründliche Fachkenntnisse erfordert. 

 
(Gründliche Fachkenntnisse erfordern nähere Kenntnisse 
von Rechtsvorschriften oder näheres kaufmännisches oder 
technisches Fachwissen usw. des Aufgabenkreises.) 

 

– – – – 

 
2.  Beschäftigte mit schwierigen Tätigkeiten.  
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EG 
VergGr. / 

Fallgr. 
[BAT] 

ehemaliger 
Verlauf 
[BAT] 

Anlage 1 / 
Anlage 3 
[TVÜ-VKA] 

Tätigkeitsmerkmal  
Anlage 1a zum BAT  

Tätigkeitsmerkmal  
Anlage 1- Entgeltordnung (VKA)  

 
 

(
1
Schwierige Tätigkeiten sind Tätigkeiten, die mehr als eine 

eingehende fachliche Einarbeitung im Sinne der Entgelt-
gruppe 3 erfordern. 

2
Danach müssen Tätigkeiten anfallen, 

die an das Überlegungsvermögen oder das fachliche Ge-
schick Anforderungen stellen, die über das Maß dessen 
hinausgehen, was üblicherweise von Beschäftigten der 
Entgeltgruppe 3 verlangt werden kann.) 

 

5 

– – – – 

 
1. Beschäftigte mit erfolgreich abgeschlossener Ausbildung in 

einem anerkannten Ausbildungsberuf mit einer Ausbil-
dungsdauer von mindestens drei Jahren und entsprechen-
der Tätigkeit. 

 

VII / 2. 
(TO.A) 

VII ohne 
Aufstieg 

EG 5 /  
EG 5 

 
Angestellte bei Büchereien mit gründlichen Fachkenntnissen 
im Bibliotheksdienst. 
 

 
2. Beschäftigte, deren Tätigkeit gründliche Fachkenntnisse 

erfordert. 
 

(Gründliche Fachkenntnisse erfordern nähere Kenntnisse 
von Rechtsvorschriften oder näheres kaufmännisches oder 
technisches Fachwissen usw. des Aufgabenkreises.) 
 

VII / 3. 
(TO.A) 

VII ohne 
Aufstieg 

EG 5 /  
EG 5 

 
Angestellte in Archiven, Museen und anderen wissenschaftli-
chen Anstalten mit gründlichen Fachkenntnissen. 
 

6 – – – – 

 
Beschäftigte der Entgeltgruppe 5 Fallgruppe 1, deren Tätigkeit 
gründliche und vielseitige Fachkenntnisse erfordert, sowie  
Beschäftigte der Entgeltgruppe 5 Fallgruppe 2, deren Tätigkeit 
vielseitige Fachkenntnisse erfordert. 
 
(
1
Die gründlichen und vielseitigen Fachkenntnisse brauchen sich 

nicht auf das gesamte Gebiet der Verwaltung (des Betriebes), bei 
der die/der Beschäftigte tätig ist, zu beziehen. 

2
Der Aufgabenkreis 

der/des Beschäftigten muss aber so gestaltet sein, dass er nur 
beim Vorhandensein gründlicher und vielseitiger Fachkenntnisse 
ordnungsgemäß bearbeitet werden kann.) 
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EG 
VergGr. / 

Fallgr. 
[BAT] 

ehemaliger 
Verlauf 
[BAT] 

Anlage 1 / 
Anlage 3 
[TVÜ-VKA] 

Tätigkeitsmerkmal  
Anlage 1a zum BAT  

Tätigkeitsmerkmal  
Anlage 1- Entgeltordnung (VKA)  

7 

VIb / 1. 
(TV ´64) 

VIb ohne 
Aufstieg 

EG 6 /  
EG 6 

 
Angestellte in Büchereien in Tätigkeiten, die gründliche und 
vielseitige Fachkenntnisse im Bibliotheksdienst und in nicht 
unerheblichem Umfang selbständige Leistungen erfordern. 
(Die Klammeranmerkung der Fallgruppe 1*) gilt entspre-
chend) 
 

 
Beschäftigte der Entgeltgruppe 6, deren Tätigkeit mindestens zu 
einem Fünftel selbstständige Leistungen erfordert. 
 
(Selbständige Leistungen erfordern ein den vorausgesetzten 
Fachkenntnissen entsprechendes selbständiges Erarbeiten eines 
Ergebnisses unter Entwicklung einer eigenen geistigen Initiative; 
eine leichte geistige Arbeit kann diese Anforderung nicht erfüllen.) 
 

VIb / 2. 
(TV ´64) 

VIb ohne 
Aufstieg 

EG 6 /  
EG 6 

 
Angestellte in Archiven in Tätigkeiten, die gründliche und 
vielseitige Fachkenntnisse im Archivdienst und in nicht uner-
heblichem Umfang selbständige Leistungen erfordern. (Die 
Klammeranmerkung der Fallgruppe 1*) gilt entsprechend.) 
 

8 – – – – 

 
 
Beschäftigte der Entgeltgruppe 6, deren Tätigkeit mindestens zu 
einem Drittel selbständige Leistungen erfordern. 
 
(Selbständige Leistungen erfordern ein den vorausgesetzten 
Fachkenntnissen entsprechendes selbständiges Erarbeiten eines 
Ergebnisses unter Entwicklung einer eigenen geistigen Initiative; 
eine leichte geistige Arbeit kann diese Anforderung nicht erfüllen.) 

 
 

9a – – – – 

 
 
Beschäftigte der Entgeltgruppe 6, deren Tätigkeit selbständige 
Leistungen erfordern. 
 
(Selbständige Leistungen erfordern ein den vorausgesetzten 
Fachkenntnissen entsprechendes selbständiges Erarbeiten eines 
Ergebnisses unter Entwicklung einer eigenen geistigen Initiative; 
eine leichte geistige Arbeit kann diese Anforderung nicht erfüllen.) 
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EG 
VergGr. / 

Fallgr. 
[BAT] 

ehemaliger 
Verlauf 
[BAT] 

Anlage 1 / 
Anlage 3 
[TVÜ-VKA] 

Tätigkeitsmerkmal  
Anlage 1a zum BAT  

Tätigkeitsmerkmal  
Anlage 1- Entgeltordnung (VKA)  

9b 

Vb / 2.  
(TV ´60 

Vb ohne 
Aufstieg 

 
EG 9  

[St. 5 nach 9 
J St. 4, 

keine St. 6] /  
EG 9  

[St. 5 nach 9 
J St. 4, 

keine St. 6]  
 

 
Angestellte mit abgeschlossener Fachausbildung für den 
gehobenen Dienst an wissenschaftlichen Bibliotheken (Dip-
lombibliothekare) mit entsprechender Tätigkeit sowie Ange-
stellte, die auf Grund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer 
Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten ausüben. 
 

 
1. Beschäftigte mit abgeschlossener Hochschulbildung und 

entsprechender Tätigkeit sowie sonstige Beschäftigte, die 
aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen 
entsprechende Tätigkeiten ausüben.  

 

Vb / 3.  
(TV ´60) 

Vb ohne 
Aufstieg 

 
EG 9  

[St. 5 nach 9 
J St. 4, 

keine St. 6] /  
EG 9  

[St. 5 nach 9 
J St. 4, 

keine St. 6]  
 

 
Angestellte mit abgeschlossener Fachausbildung für den 
bibliothekarischen Dienst an öffentlichen Büchereien (Dip-
lombibliothekare) mit entsprechender Tätigkeit sowie Ange-
stellte, die auf Grund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer 
Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten ausüben. 
 

Vb / 4.  
(TV ´60) 

Vb ohne 
Aufstieg 

 
EG 9  

[St. 5 nach 9 
J St. 4, 

keine St. 6] /  
EG 9  

[St. 5 nach 9 
J St. 4, 

keine St. 6]  
 

 
Angestellte mit abgeschlossener Fachausbildung für den 
gehobenen Archivdienst in der Tätigkeit von Archivinspekto-
ren, sowie Angestellte, die auf Grund gleichwertiger Fähigkei-
ten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten ausü-
ben, ferner entsprechende Angestellte in Museen und ande-
ren wissenschaftlichen Anstalten. 
 

– – – – 

 
2. Beschäftigte, deren Tätigkeit gründliche, umfassende 

Fachkenntnisse und selbstständige Leistungen erfordern.  
  

(Gründliche, umfassende Fachkenntnisse bedeutet gegen-
über den in der Entgeltgruppen 6 bis 9a geforderten gründ-
lichen und vielseitigen Fachkenntnissen eine Steigerung 
der Tiefe und Breite nach.) 
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EG 
VergGr. / 

Fallgr. 
[BAT] 

ehemaliger 
Verlauf 
[BAT] 

Anlage 1 / 
Anlage 3 
[TVÜ-VKA] 

Tätigkeitsmerkmal  
Anlage 1a zum BAT  

Tätigkeitsmerkmal  
Anlage 1- Entgeltordnung (VKA)  

9c – – – – 

 
Beschäftigte, deren Tätigkeit sich dadurch aus der Entgeltgruppe 
9b heraushebt, dass sie besonders verantwortungsvoll ist. 

 

 
IVb / 1.  
(TV ´60) 

IVb ohne 
Aufstieg 

EG 9 /  
EG 9 

 
Angestellte in wissenschaftlichen Bibliotheken mit abge-
schlossener Fachausbildung für den gehobenen Dienst an 
wissenschaftlichen Bibliotheken (Diplombibliothekare) und 
entsprechender Tätigkeit, 
a) denen mindestens ein Diplombibliothekar oder eine 
gleichwertige Fachkraft der Vergütungsgruppe Vb unterstellt 
ist, oder 
b) die an wissenschaftlichen Bibliotheken mit einem Buchbe-
stand von mindestens 50000 Bänden mit besonders schwie-
rigen Fachaufgaben beschäftigt werden.  
 

gestrichen 

 
IVb / 2.  
(TV ´60) 

IVb ohne 
Aufstieg 

EG 9 /  
EG 9 

 
Angestellte an Behördenbüchereien mit abgeschlossener 
Fachausbildung entweder für den gehobenen Dienst an wis-
senschaftlichen Bibliotheken (Diplombibliothekare) oder für 
den bibliothekarischen Dienst an öffentlichen Büchereien 
(Diplombibliothekare) mit entsprechender Tätigkeit, 
a) denen mindestens ein Diplombibliothekar oder eine 
gleichwertige Fachkraft der Vergütungsgruppe Vb unterstellt 
ist, oder 
b) als fachliche Leiter von Behördenbüchereien mit einem 
Buchbestand von mindestens 40000 Bänden. 
 

gestrichen 

 
IVb / 3.  
(TV ´60) 

IVb ohne 
Aufstieg 

EG 9 /  
EG 9 

 
Angestellte mit abgeschlossener Fachausbildung für den 
bibliothekarischen Dienst an öffentlichen Büchereien (Dip-
lombibliothekare) mit entsprechender Tätigkeit, 
a) denen mindestens ein Diplombibliothekar oder eine 
gleichwertige Fachkraft der Vergütungsgruppe Vb ständig 
unterstellt ist, 
 
 

gestrichen 

http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002652#BATAnl1aVKA%20AllgTm%20Vb%20FG%202
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002652#BATAnl1aVKA%20AllgTm%20Vb%20FG%202
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002652#BATAnl1aVKA%20AllgTm%20Vb%20FG%202
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EG 
VergGr. / 

Fallgr. 
[BAT] 

ehemaliger 
Verlauf 
[BAT] 

Anlage 1 / 
Anlage 3 
[TVÜ-VKA] 

Tätigkeitsmerkmal  
Anlage 1a zum BAT  

Tätigkeitsmerkmal  
Anlage 1- Entgeltordnung (VKA)  

 
b) als Leiter von öffentlichen Büchereien mit einem Buchbe-
stand von mindestens 12000 Bänden und durchschnittlich 
48000 Entleihungen im Jahr, 
c) als Leiter von Stadtteilbüchereien (Nebenstellen) mit ei-
nem Buchbestand von mindestens 15000 Bänden und 
durchschnittlich 60000 Entleihungen im Jahr, 
d) die für öffentliche Büchereien mit einem Buchbestand von 
mindestens 50000 Bänden mit besonders schwierigen Fach-
aufgaben oder mit entsprechenden Tätigkeiten bei staatli-
chen Büchereistellen beschäftigt werden, 
e) als Abteilungsleiter von Musikbüchereiabteilungen in öf-
fentlichen Büchereien mit einem Bestand von mindestens 
8000 Bänden oder Tonträgern. 
 

 
IVb / 4.  
(TV ´60) 

IVb ohne 
Aufstieg 

EG 9 /  
EG 9 

 
Angestellte mit abgeschlossener Fachausbildung für den 
gehobenen Archivdienst, denen mehrere Archivangestellte 
oder gleichwertige Fachkräfte der Vergütungsgruppe Vb un-
terstellt sind. 

gestrichen 

10 – – – – 

 
Beschäftigte, deren Tätigkeit sich mindestens zu einem Drittel 
durch besondere Schwierigkeit und Bedeutung aus der Entgelt-
gruppe 9c heraushebt. 

 

 
IVa / 1.  
(TV ´60) 

IVa ohne 
Aufstieg 

EG 10 /  
EG 10 

 
Angestellte mit abgeschlossener Fachausbildung für den 
bibliothekarischen Dienst an den öffentlichen Büchereien 
(Diplombibliothekare) 
a) als Leiter von öffentlichen Büchereien mit einem Buchbe-
stand von mindestens 25000 Bänden und durchschnittlich 
100000 Entleihungen im Jahr, 
b) die für öffentliche Büchereien mit einem Buchbestand von 
mindestens 70000 Bänden als Berater auf schwierigen 
Sachgebieten, deren Tätigkeit besonders hervorragende 
Fachkenntnisse voraussetzt, beschäftigt werden, 
 

gestrichen 

http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002652#BATAnl1aVKA%20AllgTm%20Vb%20FG%202
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EG 
VergGr. / 

Fallgr. 
[BAT] 

ehemaliger 
Verlauf 
[BAT] 

Anlage 1 / 
Anlage 3 
[TVÜ-VKA] 

Tätigkeitsmerkmal  
Anlage 1a zum BAT  

Tätigkeitsmerkmal  
Anlage 1- Entgeltordnung (VKA)  

 
c) als Abteilungsleiter von Musikbüchereiabteilungen in öf-
fentlichen Büchereien mit einem Bestand von mindestens 
16000 Bänden oder Tonträgern.  
 

11 – – – – 

 
Beschäftigte, deren Tätigkeit sich durch besondere Schwierigkeit 
und Bedeutung aus der Entgeltgruppe 9c heraushebt. 
 

12 – – – – 

 
Beschäftigte, deren Tätigkeit sich durch das Maß der damit ver-
bundenen Verantwortung erheblich aus der Entgeltgruppe 11 
heraushebt. 
 
 

 


